
VI. Kollektivabkommen

Die Konvention über den internationalen Status der Emigranten,
das Ergebnis einer vom 26.-28. Oktober 1933 unter den Auspizien des

Völkerbundes in Genf abgehaltenen Regierungskonferenz 5), ist am

ig. Dezember 1934 von Bulgarien als erstem der Signatarstaaten 6)
unter den bereits bei der Unterzeichnung geltend gemachten Vorbehalten

ratifiziert worden 7). Die Konvention, die zu ihrem Inkrafttreten noch

mindestens einer weiteren Ratifikation bedarf (Art. 2o), soll in Ergän-
zung ähnlicher Vereinbarungen von, 5- Juli 1922, 31- Mai 1924, 12. Mai

1926 und 30. Juni 1928 dazu dienen, russischen und armenischen Emi-

granten in dem Aufenthaltsstaat den Genuß der bürgerlichen Rechte,
freien Zugang zu den Gerichten, Schulen und Universitäten, das Recht

der Freizügigkeit und der Niederlassung sowie das Recht zum Handel-

treiben und sonstiger beruflicher Tätigkeit zu sichern. In den meisten

Fällen wird den Emigranten die Stellung der Angehörigen der meist-

begünstigten Nation zugebilligt.

Beschluß vom 14, 10.1933 erlassenen wirtschaftlichen Maßnahmen gegenüber dem Aus-

land (Bundesblatt 1935 (87. Jg.) I, S. 445 ff.), der einen guten Überblick über das Funk-

tionieren der von der Schweiz abgeschlossenen Clearing-Verträge gibt.
Cmd. 4804-
Cmd. 4856; Schw. Bundesbl. 1935 (87. Jg.) I, S- 429 ff.

3) Ds. Zeitschr. Bd. IV, S..647.
4) U. S. A. Treaty Series, Nr. 882.

5) Publications de la S..d. N., Doc. C. 65o M- 3.11- 1933.

6) Die übrigen Signatarstaaten sind: Ägypten, Belgien, Frankreich und Norwegen.*
Treaty Information 1934, Bull. 56, S. 16.

7) Informations sociales 1935, S. 223; Treaty Information 1935, Bull. 64, S. &apos;I (mit
Angabe der einzelnen Vorbehalte).
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Das am 24. September 1931 in Ge-nl abgeschlossene Übereinkommen
zur Regelung des Walfischlangs, das im Interesse der Erhaltung der Wal-

fische die Tötung bestimmter Gattungen gänzlich verbietet und Richt-

linien für die Erlegung und Verwertung der freigegebenen Tiere auf-

stellt, ist, nachdem die beiden hauptbeteiligten Staaten, Norwegen
und Großbritannien, ihre Ratifikationsurkunden am 18. Juli Io32 bzw.

18. Oktober 1934 niedergelegt haben, gemäß Art. 17 am 16. JanuarC)

1935 in Kraft getreten&apos;).
Aus dem zwis
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